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 Protokoll des Gemeinderates  
 

 
 Sitzung Nr. 7 vom 26. August 2025 
 
 
 
 
Vorsitz  François Scheidegger, Stadtpräsident  
 
 
 
Anwesend  Remo Bill  
  Daniel Hafner  
  Andreas Saladin 
  Elia Marti 
  Andreas Dysli 
  Konrad Schleiss (Ersatz) 
  Ivo von Büren 
  Marc Willemin 
  Fabian Affolter 
  Richard Aschberger 
  Daniel Lack 
  Matthias Meier-Moreno 
  Tobias Neuhaus 
  Patrick Crausaz 
 
 
 
Entschuldigt  Susanne Sahli  
 
 
 
Anwesend von Amtes wegen Marcel Chatelain, Präsident GPK 
  Reto Kämpfer, Leiter SDOL 
  Aquil Briggen, Stadtbaumeister 
  Esther Müller-Cernoch, Leiterin Personalamt 
  Nicole Hirt, Gesamtschulleiterin 
  Thomas Maritz, Leiter Ordnung und Sicherheit /  
  Feuerwehrkommandant 
  Patrick Steinle, Leiter Polizeiinspektorat 
  Sven Schär, Stadtschreiber 
  Anne-Catherine Schneeberger-Lutz, Ratssekretärin, 
  Stadtschreiber-Stv. (Protokollführerin)  
 
 
 
Dauer der Sitzung 18:00 Uhr - 20:25 Uhr 
 
 
 

T R A K T A N D E N (2316- 2328) 

  
1 2316 Genehmigung Demission von Angela Kummer, ordentliches Mitglied des 

Gemeinderates (SP), Kenntnisnahme Wahlfeststellungen 
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2 2317 Ersatzmitglieder des Gemeinderates für die Amtsperiode 2025-2029: Festle-

gung der Anzahl und Kenntnisnahme der Ersatzmitglieder 

  
3   Protokolle der Sitzungen Nr. 5 vom 27. Mai 2025 und Nr. 6 vom 24. Juni 

2025 

  
4 2318 Wahl der Gemeinderatskommission für die Amtsperiode 2025-2029 

  
5 2319 Überprüfung Verträge und Beiträge 2025: Bericht - Fazit und Empfehlungen 

GPK 

  
6 2320 Überprüfung Baudirektion 2025: Bericht - Fazit und Empfehlungen GPK 

  
7 2321 Orientierung zur Taskforce Schulen 

  
8 2322 Reorganisation Polizeiinspektorat: Neue Abteilung «Ordnung und Sicher-

heit», Orientierung 

  
9 2323 Sitzungsplan 2026 

  
10 2324 Motion Fraktion Mitte: Wiedererwägung Organisationsüberprüfung  

Schulsozialarbeit: Einreichung 

  
11 2325 Interpellation Remo Bill (SP): Bauqualität in der Stadt Grenchen sicherstel-

len und fördern: Einreichung 

  
12 2326 Interpellation Patrick Crausaz (GLP): Fragen zu Prozessen bei  

Personalrekrutierungen: Einreichung 

  
13 2327 Mitteilungen und Verschiedenes 

  
14 2328 VERTRAULICH  

    
 
 

- o - 
 
 
 
Die Protokolle der Sitzungen Nr. 5 vom 27. Mai 2025 und Nr. 6 vom 24. Juni 2025 werden ge-
nehmigt 
 
 
 

- o - 
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 Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates 

 
 Sitzung Nr. 7 vom 26. August 2025 Beschluss Nr. 2316 
 

Genehmigung Demission von Angela Kummer, ordentliches Mitglied des Gemeinderates 

(SP), Kenntnisnahme Wahlfeststellungen 

Vorlage: KZL/13.08.2025 

1 Erläuterungen zum Eintreten 

1.1 Stadtschreiber Sven Schär fasst die Vorlage kurz zusammen. 

2 Eintreten 

 Eintreten wird beschlossen. 

3 Detailberatung 

3.1 Keine Wortmeldungen. 

 Es ergeht einstimmig folgender  

4 Beschluss 

4.1 Die Demission von Angela Kummer als ordentliches Mitglied des Gemeinderates (SP) 

wird unter bester Verdankung der geleisteten Dienste genehmigt. 

4.2 Von den Wahlfeststellungen wird Kenntnis genommen. 

Zu eröffnen an: - Elia Marti, Schlachthausstrasse 18, 2540 Grenchen 

 - Daniela Bernhard, Hohlenstrasse 26, 2540 Grenchen 
 - Frank Schubert, Ziegelmattstrasse 10, 2540 Grenchen 
 - Werner Schläfli, Fichtenweg 4a, 2540 Grenchen 

Vollzug: KZL 

 

 
KZL (Behördenverzeichnis) 
FV 
 
 
0.1.2 / acs 
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 Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates 

 
 Sitzung Nr. 7 vom 26. August 2025 Beschluss Nr. 2317 
 

Ersatzmitglieder des Gemeinderates für die Amtsperiode 2025-2029: Festlegung der An-

zahl und Kenntnisnahme der Ersatzmitglieder 

Vorlage: KZL/13.08.2025 

1 Erläuterungen zum Eintreten 

1.1 Stadtpräsident François Scheidegger führt in das Geschäft ein.  

1.2 Stadtschreiber Sven Schär fasst die Vorlage kurz zusammen. 

2 Eintreten 

 Eintreten wird beschlossen. 

3 Detailberatung 

3.1 Keine Wortmeldungen. 

 Es ergeht einstimmig folgender  

4 Beschluss 

4.1 Für die Amtsperiode 2025-2029 wird die Anzahl der Ersatzmitglieder des Gemeindera-

tes festgelegt wie folgt: 

SVP-Fraktion:  3 Ersatzleute 

SP-Fraktion:  3 Ersatzleute 

FDP-Fraktion:  3 Ersatzleute 

Die Mitte-Fraktion:  3 Ersatzleute 

GLP-Fraktion:  2 Ersatzleute 

4.2 Es wird davon Kenntnis genommen, dass dem Gemeinderat für die Amtsperiode 2025-

2029 folgende Ersatzmitglieder angehören: 

SVP-Fraktion:   Benjamin Schilt (1. Ersatz), Enrico Büchler (2. Ersatz) 

SP-Fraktion:  Daniela Bernhard (1. Ersatz), Frank Schubert (2. Ersatz),  

Werner Schläfli (3. Ersatz) 

FDP-Fraktion:  Craig von Schulthess (1. Ersatz), Sandra Sieber  

(2. Ersatz), Maria Lo Giudice (3. Ersatz) 

Die Mitte-Fraktion:  Simon Klaus (1. Ersatz), Dominik Heiri (2. Ersatz),  

Roland Hartmann (3. Ersatz) 

GLP-Fraktion:   Roland Goetschi (1. Ersatz), Dominick Hirsch (2. Ersatz) 
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Vollzug: KZL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oberamt Region Solothurn 
KZL (Behördenverzeichnis) 
 
 
0.1.2 / acs 
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 Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates 

 
 Sitzung Nr. 7 vom 26. August 2025 Beschluss Nr. 2318 
 

Wahl der Gemeinderatskommission für die Amtsperiode 2025-2029 

Vorlage: KZL/13.08.2025 

1 Erläuterungen zum Eintreten 

1.1 Stadtschreiber Sven Schär fasst die Vorlage zusammen. 

1.2 Stadtpräsident François Scheidegger gibt ergänzende Erläuterungen.  

2 Eintreten 

 Eintreten wird beschlossen. 

3 Wahlen 

3.1 Wahl ordentliche Mitglieder Gemeinderatskommission 

3.1.1 Gemeinderat Patrick Crausaz beantragt, über die Kandidaten einzeln abzustimmen.  

 Der Antrag wird stillschweigend gutgeheissen.  

3.1.2 Für die Amtsdauer 2025-2029 werden die folgenden drei ordentlichen Mitglieder wie 

folgt gewählt: 

  Ivo von Büren, SVP mit 14 : 1 Stimmen 

 Andreas Dysli, FDP einstimmig 

 Matthias Meier-Moreno, Die Mitte einstimmig 

3.2 Wahl Ersatzmitglieder Gemeinderatskommission 

3.2.1 Für die Amtsdauer 2025-2029 werden die folgenden drei Ersatzmitglieder einstimmig 

in globo gewählt: 

 Fabian Affolter, SVP 

 Daniel Hafner, SP 

 Tobias Neuhaus, Die Mitte 
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4 Wahlfeststellung 

4.1 Die Gemeinderatskommission wird für die Amtsperiode 2025-2029 in folgender Zusam-

mensetzung bestellt:  

 SVP 

 von Büren Ivo   ordentliches Mitglied 

 Affolter Fabian   Ersatzmitglied 

 FDP 

 Dysli Andreas  ordentliches Mitglied 

 Die Mitte 

 Meier-Moreno Matthias ordentliches Mitglied 

 Neuhaus Tobias  Ersatzmitglied 

 SP 

 Hafner Daniel  Ersatzmitglied 

Vollzug: KZL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oberamt Region Solothurn 
KZL (Behördenverzeichnis) 
 
 
0.1.8 / acs 
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 Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates 

 
 Sitzung Nr. 7 vom 26. August 2025 Beschluss Nr. 2319 
 

Überprüfung Verträge und Beiträge 2025: Bericht - Fazit und Empfehlungen GPK 

Vorlage: GPK/02.06.2025 

1 Erläuterungen zum Eintreten 

1.1 Marcel Chatelain, Präsident Geschäftsprüfungskommission (GPK), fasst die Vorlage 

anhand einer Präsentation zusammen (Beilage). 

1.2 Stadtpräsident François Scheidegger gibt ergänzende Erläuterungen. 

2 Eintreten 

2.1 Laut Gemeinderat Matthias Meier-Moreno dankt die Mitte-Fraktion der GPK für die 

sorgfältige Analyse und die konkreten Vorschläge. Das Musterreglement für Förderbei-

träge sowie die Vorlage einer Leistungsvereinbarung sind für sie eine gute Grundlage. 

Ziel muss sein: klare Regeln und nachvollziehbare Kriterien für die Vergabe von Bei-

trägen. Sie ist sich bewusst, dass die Umsetzung nicht einfach ist. Vollständige Gleich-

behandlung aller Fälle wird es nie geben - zu unterschiedlich sind die Anliegen und 

Voraussetzungen. Am Ende entscheidet immer eine Kommission aus Menschen nach 

bestem Wissen und Gewissen. Aus seiner langjährigen Erfahrung in der Kulturkom-

mission weiss er: Ein Reglement ist eine wichtige Orientierung. Dennoch gibt es immer 

wieder Grenzfälle, die nur im direkten Gespräch gelöst werden können. In Ausnahme-

fällen darf eine Abweichung vom Reglement möglich sein - aber gut begründet. Die 

Einführung der neuen Leistungsvereinbarungen sollte schrittweise erfolgen («step by 

step»). Ein abrupter Systemwechsel würde bei den Vereinen unnötigen Widerstand 

auslösen. Dass dabei eine Gegenleistung eingefordert und überprüft wird, ist für die 

Mitte selbstverständlich. Unverständlich ist, weshalb dies bisher nicht überall konse-

quent geschieht. Sie erwartet künftig mehr Transparenz: Zahlen müssen offengelegt 

werden, denn es handelt sich um Steuergelder. Diese dürfen weder nach Gutdünken 

noch nach dem Giesskannenprinzip verteilt werden. Klare Regeln und überprüfbare 

Leistungen sind deshalb zwingend. 

2.2 Gemeinderat Daniel Hafner spricht im Namen der SP-Fraktion ein herzliches Danke-

schön für die sehr wertvolle Arbeit der GPK aus. Das Vorgehen ist sehr akribisch, struk-

turiert und offeriert auch Lösungen. Ein Punkt hat innerhalb der SP-Fraktion besonders 

zur Diskussion angeregt: Wie verbindlich ist die Arbeit der GPK? 

 Es wurde die Frage aufgeworfen, ob es schon Fälle gab, in denen sich Vertreter der 

Verwaltung geweigert haben, der GPK Dokumente auszuhändigen oder Einblick zu 

gewähren, obwohl dies verlangt wurde. 
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 Die SP hebt aus dem Bericht zwei zentrale Punkte hervor: 

 - Die Bewirtschaftung des Vertragswesens ist sehr komplex. Ein digitales Manage-

menttool ist dringend notwendig, da ein strukturiertes Controlling der Vertragsin-

halte - insbesondere bei Tarifen und Preisindizes - analog kaum zu bewältigen ist. 

Auch bei Kündigungsfristen und Konditionen ist ein solches Tool hilfreich, um die 

Übersicht zu behalten. Leistungsvereinbarungen, die nicht gesetzlich oder kanto-

nal geregelt sind, sollten nach einem klar definierten Standard erfolgen.  

 - Beiträge an Vereine und Institutionen sollen grundsätzlich anhand objektiver Kri-

terien vergeben werden. Ein standardisiertes Raster kann dabei helfen, Unter-

schiede nachvollziehbar zu machen und die Argumentation zu stützen. 

 Die SP-Fraktion nimmt den Bericht mit Fazit und Empfehlungen zustimmend zur Kennt-

nis. 

2.3 Gemeinderat Patrick Crausaz spricht im Namen der GLP der GPK seinen Dank aus für 

die gewohnt kompetente und stets stringente Arbeit. Besonders drei der vier Kernemp-

fehlungen werden von der GLP als prüfenswert erachtet: 

 - die Einführung eines digitalen Vertragsmanagements, 

 - ein standardisiertes Muster für Leistungsvereinbarungen,  

 - ein Beitragskonzept mit Reglement für Förderbeiträge. 

 Die GLP hofft, dass diese Punkte in der neuen Legislatur vom Stadtpräsidium und der 

Verwaltung auch weiterverfolgt werden. 

2.4 Gemeinderat Ivo von Büren erklärt, dass die SVP-Fraktion den Bericht der GPK auf-

merksam gelesen hat. Das Dokument ist sehr umfassend und detailliert und enthält 

zahlreiche Punkte, die prüfenswert sind - etwa die in Ziffer 2.2.3 erwähnten Leistungs-

vereinbarungen mit dem Kunsthaus und dem Kultur-Historischen Museum. Der Bericht 

ist aufschlussreich und die darin enthaltenen Empfehlungen sind mit weiterer Arbeit 

verbunden. Die Stadtverwaltung verbessert sich kontinuierlich. Die Umsetzung der 

Empfehlungen braucht jedoch Zeit - ganz nach dem Motto: «Rom wurde auch nicht an 

einem Tag gebaut.» Die SVP dankt der GPK für den Bericht und unterstützt die Emp-

fehlungen. 

2.5 Gemeinderat Andreas Dysli dankt namens der FDP-Fraktion für die umfangreiche Ar-

beit, in der viel Engagement steckt. Die Umsetzung wird künftig mit erheblichem Auf-

wand verbunden sein. Die FDP erwartet daher, dass fortlaufend Bericht erstattet wird 

und dass neu analysiert wird, was tatsächlich notwendig ist. Etwas skeptisch zeigte sie 

sich bei der Frage der Messbarkeit. Das Controlling bei Verträgen muss zuverlässig 

gewährleistet sein, damit beurteilt werden kann, ob die vereinbarten Leistungen und 

Gegenleistungen tatsächlich erbracht werden. Beim Reglement für Beiträge stellte sich 

die FDP die Frage, wie tief und umfassend dieses ausgestaltet sein soll. Wie detailliert 

soll geregelt werden, welcher Verein in welchem Umfang Anspruch auf finanzielle Un-

terstützung hat? Auch der Zeitpunkt der Umsetzung ist von Interesse. Die FDP möchte 

wissen, welche Resultate oder nächsten Schritte von der GPK zu erwarten sind. In 

diesem Sinne stimmt sie den Anträgen zu. 

2.6 Auf die Frage von Daniel Hafner zur Verbindlichkeit erklärt Marcel Chatelain, dass sich 

bislang niemand der GPK widersetzt hat, wenn sie Unterlagen verlangt hat. Allerdings 

ist festzustellen, dass Anfragen nicht immer oberste Priorität erhalten. In einzelnen Fäl-

len mussten Abteilungen Verträge zunächst suchen, bevor sie diese vorlegen konnten. 
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 Zur Frage von Andreas Dysli bezüglich der zu erwartenden Resultate der GPK stellt er 

klar: Die GPK liefert keine direkten Ergebnisse. Ihre Aufgabe besteht darin, Untersu-

chungen durchzuführen und Empfehlungen auszusprechen. Es liegt anschliessend am 

Stadtpräsidium und der Verwaltung, die nächsten Schritte einzuleiten. 

 Die GPK führt eine Geschäftskontrolle und überprüft nach einem halben oder ganzen 

Jahr, ob ihre Empfehlungen weiterverfolgt wurden oder ob ihre Arbeit «für die Katze» 

war. 

2.6.1 François Scheidegger weist darauf hin, dass die Verwaltung verpflichtet ist, Begehren 

der GPK aufzunehmen. Bisher ist es noch nie vorgekommen, dass er einschreiten 

musste. Die Zusammenarbeit funktioniert gut und es besteht stets der Wille, sich weiter 

zu verbessern. 

 Eintreten wird beschlossen. 

3 Detailberatung 

3.1 Keine Wortmeldungen. 

 Es ergeht einstimmig folgender  

4 Beschluss 

4.1 Der Gemeinderat nimmt vom Bericht mit Fazit und Empfehlungen ("6-Punkte-Plan") 

der GPK zum Überprüfung Verträge und Beiträge der Stadt Grenchen 2025 Kenntnis.  

4.2 Der Gemeinderat nimmt Kenntnis, dass das Stadtpräsidium den Stand der Umsetzung 

der Massnahmen regelmässig überprüft. 

Vollzug: KZL in Absprache mit dem Stadtpräsidenten 

Beilage: GPK/26.08.2025: Präsentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GPK 
Stadtpräsident 
Abteilungen und Dienststellen 
Sekretariat GPK 
 
 
0.1.8 / acs 
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Beilage 
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  er die  ozialregion   erer  e er erg B   5 0
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  ertrag   er die   rchf hr ng des sch l rztlichen  ienstes der  tadt Grenchen  nd de 
Pra iszentr   Passerelle  G  o    g st 202 

  eist ngs erein ar ng 2025  2029 z ischen der  tadt Grenchen  nd de   erein
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 for  liert die  ontroll echanis en   eist ng   eist ngsindikatoren   ennzahlen oder

  schrei  ng der  ielerreich ng 

 sichert das  e orting   ontrolling
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 Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates 

 
 Sitzung Nr. 7 vom 26. August 2025 Beschluss Nr. 2320 
 

Überprüfung Baudirektion 2025: Bericht - Fazit und Empfehlungen GPK 

Vorlage: GPK/02.06.2025 

1 Erläuterungen zum Eintreten 

1.1 Stadtpräsident François Scheidegger führt in das Geschäft ein.  

1.2 Marcel Chatelain, Präsident Geschäftsprüfungskommission (GPK), fasst die Vorlage 

anhand einer Präsentation zusammen (Beilage). 

1.3 Stadtbaumeister Aquil Briggen gibt ergänzende Erläuterungen. 

2 Eintreten 

2.1 Gemeinderat Patrick Crausaz dankt der GPK für die geleistete Arbeit. Der Bericht ent-

hält einige Punkte, die aus Sicht der GLP eine vertiefte Prüfung verdienen. Ohne ins 

Detail zu gehen, hebt er folgende Aspekte besonders hervor: 

  - Fazit C5: Die GPK stellte sich auch die Frage, ob es die BAPLUK im Rahmen des 

Baubewilligungsverfahrens noch braucht. Diese Überlegung verdient eine sachli-

che Diskussion. 

 - Fazit D2: Die GPK bedauert, dass kein schlüssiges und verbindliches Unterhalts- 

und Sanierungskonzept für Hochbauten vorliegt. Seit drei Jahren gibt es entspre-

chende Vorstösse im Gemeinderat. Es wäre wünschenswert, wenn man hier end-

lich vorwärtsmachen würde.  

   Empfehlung 12: Die aktive Mitgestaltung des Wohnungsmarktes der Stadt Gren-

chen ist zu überdenken. Die Stadt Grenchen betreibt im Rahmen ihrer Möglichkei-

ten bereits eine aktive Wohnraumpolitik. Ziel ist es, spekulative Käufe möglichst zu 

verhindern - unter anderem durch den gezielten Einsatz des Landbeschaffungs-

kredits. 

 Die GLP erachtet die 15 Empfehlungen der GPK insgesamt als sinnvoll und hofft, dass 

sie konsequent umgesetzt werden. 

2.2 Vize-Stadtpräsident Remo Bill dankt der GPK für den Überprüfungsbericht mit Fazit 

und Empfehlung. Auch dankt er dem Stadtbaumeister für die Erläuterungen zur Vor-

lage. Zuerst möchte er festhalten, dass die Dienstleistungen der Baudirektion professi-

onell sind und von den Einwohnern sehr geschätzt werden. Zu wichtigen Kernempfeh-

lungen äussert er sich im Namen der SP-Fraktion wie folgt:  

 - Die Stadtplanung ist eine Schlüsselstelle und beschäftigt sich mit der Frage, wie 

die Stadt von morgen aussehen soll. Sie befasst sich deshalb mit der räumlichen 

Entwicklung der Stadt Grenchen. Es ist wichtig, dass der Stellenwert «Stadtpla-

nung» mit der generellen «Stadtentwicklung» neu zu definieren ist. 
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 - Der Leitungskataster der Stadt Grenchen wird von den Architekten und Ingenieu-

ren, aber auch von den Liegenschaftsbesitzern sehr geschätzt und sollte so wei-

tergeführt werden.  

 - Die Liegenschaftsverwaltung ist bei der Baudirektion betreffend Unterhalt und Ver-

waltung fachlich richtig angesiedelt. Die SP begrüsst, dass das Resultat der Über-

prüfung der Mietzinse und die Massnahmen dazu zeitnah vorgelegt werden. 

 - Mit der lancierten Überbauung «Vorder Munters» oder mit weiterem Bauland im 

Besitz der Stadt kann die Stadt den Wohnungsmarkt mitgestalten und Spekulatio-

nen verhindern. 

 - Eine neue Stelle «Architekt» beim Hochbau zu schaffen, ist für eine Stadt mit fast 

20‘000  in ohnern sel st erst ndlich  nd z ingend not endig. 

 - Beim Bauinspektorat muss das Baubewilligungsverfahren überprüft werden, um 

die Bauqualität in der Stadt Grenchen sicherzustellen und zu fördern. In letzter Zeit 

wurden Bauwerke oder Überbauungen in der Stadt Grenchen realisiert, wo die 

architektonische und planerische Qualität nicht mehr oder nur zum Teil vorhanden 

ist. Diese Bauprojekte, sei es von privaten Bauherren oder von Investoren, sind für 

Jahre im städtischen Raum sichtbar platziert und «prägen» das Stadtbild negativ. 

Er hat dazu eine Interpellation vorbereitet. 

 - Zum noch offenen und von ihm geforderten Unterhalts- und Sanierungskonzept für 

Hoch- und Tiefbauten braucht es keine Begründung mehr. 

 Die SP-Fraktion nimmt den Bericht zur Kenntnis und dankt den Verfassern. 

2.3 Gemeinderat Tobias Neuhaus dankt im Namen der Mitte-Fraktion dem Präsidenten der 

GPK für die strukturierte und verständliche Präsentation, dem Stadtbaumeister für die 

ergänzenden Erläuterungen sowie der gesamten GPK für die sorgfältige Prüfung der 

Baudirektion und den aufschlussreichen Bericht. Die Mitte-Fraktion nimmt den 15-

Punkte-Plan zur Kenntnis, möchte jedoch einige Gedanken dazu mitteilen - nicht zu-

letzt, weil die Erstellung des Berichts trotz laufendem Tagesgeschäft mit erheblichem 

Aufwand verbunden war und entsprechend gewürdigt werden sollte. Sie unterstützt die 

Ausführungen des Stadtbaumeisters und sieht die Schaffung einer neuen Stelle «Ar-

chitekt» für die Stadt Grenchen eher kritisch. Stattdessen erachtet sie den gezielten 

Einbezug des Gestaltungsbeirats als zielführender. Dieser setzt sich aus unabhängi-

gen Fachpersonen aus den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen, Landschaftsarchi-

tektur und Raumplanung zusammen. In Bezug auf die Liegenschaftspolitik spricht sich 

die Mitte-Fraktion nicht für eine gemeinnützige AG aus, sondern für die Gründung einer 

städtischen Immobiliengesellschaft - eine Idee, die bereits im Postulat von alt Gemein-

derat Andreas Kummer im Jahr 2015 aufgegriffen wurde. Über die sinnvollste Organi-

sationsform lässt sich diskutieren. Die Mitte unterstützt die Empfehlung, marktgerechte 

und ortsübliche Mietzinsen zu überprüfen und entsprechende Massnahmen vorzule-

gen. Sie befürwortet eine aktive Mitgestaltung des Wohnungsmarktes, wobei sich diese 

- abgesehen von spekulativen Käufen - künftig auf das Stadtzentrum konzentrieren 

sollte. Ein wichtiges Stichwort in diesem Zusammenhang ist die Vermietung von Ge-

werbeflächen zu fairen Mietzinsen - ein Ziel, das es anzustreben gilt. Im Bereich Kom-

munikation regt sie an, die externe Kommunikation bei Bauverzögerungen zu verbes-

sern. Dies fördert das Verständnis in der Bevölkerung und stärkt das Vertrauen in die 

Baudirektion.  
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 Wie auch die GPK bedauert die Mitte-Fraktion das fehlende Unterhalts- und Sanie-

rungskonzept für Hoch- und Tiefbauten. Seit der Einreichung der Motion von Vizestadt-

präsident Remo Bill am 7. Juni 2022 sind über drei Jahre vergangen. Umso erfreulicher 

wäre es, wenn - wie vom Stadtbaumeister heute in Aussicht gestellt - die entspre-

chende Vorlage bis Ende Jahr dem Gemeinderat vorgelegt wird. 

 Abschliessend fordert die Mitte, dass bei nicht öffentlichen Ausschreibungen im Rah-

men des Submissionsgesetzes vorrangig Offerten von lokalen Grenchner Gewerbebe-

trieben eingeholt und berücksichtigt werden. Diese Unternehmen zahlen hier Steuern. 

Daher gilt nicht nur das Motto «Regional erste Wahl», sondern wenn immer möglich: 

«Lokal erste Wahl». Die Baudirektion wird gebeten, dies zu beherzigen. 

2.4 Gemeinderat Konrad Schleiss, der als Ersatz amtet, erklärt, dass die FDP-Fraktion die 

Überprüfung zur Kenntnis nimmt und sich für die umfassende Arbeit bedankt. Sie bringt 

folgende Anmerkungen ein: 

 - Der Vorschlag der einheitlichen Unterhaltpläne wird begrüsst. 

 - Die FDP zeigt sich überrascht, dass die BAPLUK als Aufsichtsorgan der Baudirek-

tion nicht über die Überprüfung informiert wurde. Sie hätte möglicherweise bereits 

gewisse Fragen klären können. Zudem befindet sich das Pflichtenheft der 

BAPLUK derzeit in Revision, wobei grundlegende Fragen diskutiert werden. 

 - Gemäss § 6 Abs. 2 des Umweltreglements der Stadt Grenchen sollte die BAPLUK 

Aufgaben aus dem Bereich des Umweltschutzes an eine geeignete Fachstelle zu-

weisen. Eine solche Fachstelle fehlt jedoch in der Baudirektion. Da diese für den 

Vollzug von Wasser-, Luft- und Energiefragen zuständig ist, erscheint eine Ansied-

lung dort logisch. Ohne Fachstelle bleibt eine Zuweisung jedoch wirkungslos. 

 - Der Vorschlag, die Stadtentwicklung und das Bauinspektorat allenfalls zu trennen, 

scheint sinnvoll. Strategische Ausrichtung und Controlling gehören nicht in die glei-

che Abteilung.  

 - Unter Fazit C5 steht, dass sich die GPK die Frage stellte, ob es die BAPLUK im 

Rahmen des Baubewilligungsverfahrens noch braucht. Dabei wird übersehen, 

dass die BAPLUK auch teilweise an Einigungsprozessen beteiligt ist. Durch direkte 

Gespräche können Einsprachefluten - wie sie in anderen Gemeinden üblich sind - 

vermieden werden. Sollte die BAPLUK wegfallen, müsste neu definiert werden, 

wer künftig die Einsprachen behandelt. Diese machen rund einen Viertel der 

BAPLUK-Geschäfte aus. 

 - Der Aggloverein Grenchen ist der aktuelle Grenchner Planungsverband mit Leng-

nau und Bettlach zusammen. Zuvor war Grenchen Teil der Regionalplanung Gren-

chen-Büren, die Ende 2019 aufgelöst wurde. 

 Die FDP empfiehlt, dass bei einer zukünftigen vertieften Überprüfung ein gemeinsames 

Vorgehen mit der BAPLUK als Aufsichtsorgan (s. § 46 Abs. 3 GO) gewählt wird. 

2.5 Gemeinderat Ivo von Büren bedankt sich im Namen der SVP-Fraktion für den ausführ-

lichen Bericht. Viele Punkte sind bereits in Bearbeitung oder durch entsprechende Vor-

stösse angestossen worden. Er lobt die Baudirektion ausdrücklich: Der Werkhof und 

das Schwimmbad funktionieren gut und man kann zufrieden sein, dort engagierte und 

kompetente Mitarbeitende zu haben. Wer mit den Abläufen in einer Verwaltung vertraut 

ist, weiss, dass die Umsetzung gewisser Konzepte leider mehr Zeit in Anspruch nimmt 

als in der Privatwirtschaft. Dies liegt daran, dass viele Instanzen involviert sind. Den-

noch kommt es in der Regel gut. Er vertraut darauf, dass die Baudirektion die einge-

reichten Vorstösse umsetzt.  
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 Bezüglich des im 2015 erheblich erklärten Postulats der CVP (Erstunterzeichner: An-

dreas Kummer) zur «Gründung einer Immobiliengesellschaft im Eigentum der Stadt 

Grenchen» erinnert er daran, dass der Gemeinderat damals gestützt auf die Resultate 

einer Überprüfung auf die Gründung einer städtischen Immobiliengesellschaft verzich-

tet und das Postulat als erledigt abgeschrieben hat. Nun ist ein guter Zeitpunkt, das 

Thema erneut zu prüfen. 

2.6 François Scheidegger nimmt gerne wieder einen Vorstoss in dieser Angelegenheit ent-

gegen. Er betont jedoch, dass eine aktive Wohnungspolitik eine komplexe Aufgabe 

darstellt. Wer sie ernsthaft betreiben will, muss bereit sein, erhebliche finanzielle Mittel 

einzusetzen. Insbesondere beim Erwerb von Wohnobjekten - die oft zusätzlich saniert 

werden müssen - ist der Landbeschaffungskredit rasch ausgeschöpft. Eine Möglichkeit 

wäre, Liegenschaften aus dem Finanzvermögen auszulagern. Dadurch könnten Hypo-

theken aufgenommen werden, was aktuell nicht möglich ist. Sämtliche Objekte sind 

abbezahlt. In diesem Zusammenhang gab es bereits Gespräche mit der BDO AG. Auch 

wenn die Idee auf den ersten Blick einfach erscheint, ist ihre Umsetzung mit zahlrei-

chen Herausforderungen verbunden. Nichts zu unternehmen, ist jedoch ebenfalls 

keine Option. Sollte der politische Wille bestehen, das Thema weiterzuverfolgen, ist 

François Scheidegger gerne bereit, einen entsprechenden Vorstoss entgegenzuneh-

men. 

2.7 Marcel Chatelain nimmt Bezug auf das Votum von Konrad Schleiss hinsichtlich des 

Einbezugs der BAPLUK. Er stellt klar, dass die Geschäftsprüfungskommission aus-

drücklich festgelegt hat, sich in ihren Überprüfungen auf die Abteilungen zu beschrän-

ken. Bei der Überprüfung der Sozialen Dienste Oberer Leberberg wurde beispielsweise 

auch nicht die Sozialkommission Oberer Leberberg einbezogen. Solche Gremien wur-

den bewusst aussen vorgelassen.  

 Eintreten wird beschlossen. 

3 Detailberatung 

3.1 Gemeinderat Daniel Hafner verweist auf Fazit H4, Punkt 4: «Grabfelder oder -reihen 

für weitere Religionsgemeinschaften». Seit 2024 liegt ein Gesuch der Arbeitsgruppe 

«Islamkonforme Bestattungen Grenchen» bei der Baudirektion vor. Auch nach einem 

Nachfassen blieb eine Rückmeldung aus. 

3.1.1 Aquil Briggen erklärt, dass das Geschäft weiterhin in der Koordination beim Integrati-

onsbeauftragten liegt. Dort gab es einen personellen Wechsel. Er wird diesbezüglich 

nachhaken. 

3.1.2 François Scheidegger empfiehlt, einen Vorstoss einzureichen. 

3.1.3 Daniel Hafner betont, dass es sich um eine legitime Anfrage handelt. Er kritisiert, dass 

keine Reaktion erfolgt ist und das Anliegen zwischen verschiedenen Stellen hin- und 

hergeschoben wird. Es ist nicht zielführend, die Verantwortung allein der ehemaligen 

Stadtschreiberin Luzia Meister zuzuschieben. 

3.1.4 François Scheidegger sichert zu, der Sache nachzugehen. 

 Es ergeht einstimmig folgender  
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4 Beschluss 

4.1 Der Gemeinderat nimmt vom Bericht mit Fazit und Empfehlungen ("15-Punkte-Plan") 

der GPK zur Überprüfung Baudirektion der Stadt Grenchen 2025 Kenntnis.  

4.2 Der Gemeinderat nimmt Kenntnis, dass das Stadtpräsidium den Stand der Umsetzung 

der Massnahmen regelmässig überprüft. 

Vollzug: BD in Koordination mit dem Stadtpräsidenten 

Beilage: GPK/26.08.2025: Präsentation 
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 echt  r nd a en   r an  ra     hr n  
 er  na   d  n  trat  n   nan en 

 .  ie  rganisation der Ba direktion ist a f Basis der  eststell ngen

der GP   nter   z    er r fen.

2.   er das  tellen ortfolio ist eine ne e  telle   rchitekt in  z 
schaffen.

3.  ie  o   nikation nach a ssen  ins esondere  ei

Ba  erz ger ngen ist z   erst rken

4.  ie  tell ertret ngen sind konse  ent z  regeln   ei der
 nterschriftenregel ng ist eine  o  el nterschrift anz stre en.

5.  s ist z   r fen  o  sich die  tadt Grenchen eine  gr sseren

regionalen Plan ngs er and anschliessen soll.

 r an  at  n    

 er Ste  en ert der Stadt  an n  als strategische oder technisch f nktionale  inheit  ist
ins esondere i   in lick a f eine allenfalls  ei   tadt r sidi   anz siedelnde  ta sstelle
  tadtent ickl ng     sa  enfass ng der  isherigen Bereiche  irtschafts f rder ng   tadt arketing 
  lt r   ort  nd  reizeit in einer Pr sidiala teil ng  z  st rken.

Personell l sst sich  egr nden  dass das  a  n  e t rat der  tadt lan ng  nterstellt ist   ch das
Gestalt ngs lan erfahren  als   tz ngs lan erfahren   it seiner  erflecht ng z  
Ba  e illig ngs erfahren kann ein  rg  ent sein  das Ba ins ektorat  eiterhin  nter der  tadt lan ng
z  f hren.  llerdings liessen sich a ch Gr nde anf hren  das Ba ins ektorat als eigenst ndigen
Bereich z  organisieren.

 ie  tadt Grenchen f hrt einen  e t n   ata ter  de   ief a a t z geordnet .   fgr nd der
technologischen  nt ickl ngen  zB. Geo ortal  anton  oloth rn so gis  infogis.ch   etza sk nft
  issco   l sst sich fragen  o  es sinn oll ist  dass die  tadt Grenchen                      
                     eiterhin einen eigenen  eit ngskataster f hrt.

 s l sst sich fragen  o  die   e en cha ten er a t n  ei der Ba direktion richtig angesiedelt ist.
 orstell ar ist ein   litting der   fga en   ie eigentliche  er alt ngsa fga en  ei der
  nan  er a t n    nterhalt  nd  anier ng i   ah en des  och a s .
 llenfalls ist z    erlegen  das  inanz er  gen in eine  e e nn t   e  G z    erf hren     den
Gestalt ngsfreira   z  erh hen
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hier   or alle   ersonelle   nergien z  n tzen.
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Stadt  an n  

6.  er  tellen ert der   tadt lan ng  ist i    sa  enhang  it

der generellen   tadtent ickl ng  ne  z  definieren
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 Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates 

 
 Sitzung Nr. 7 vom 26. August 2025 Beschluss Nr. 2321 
 

Orientierung zur Taskforce Schulen 

1 Orientierung 

1.1 Gesamtschulleiterin Nicole Hirt hofft, in sechs bis neun Monaten das berühmte Bonmot 

von alt Bundesrat Ogi - «Freude herrscht» - ausrufen zu können. Ziel ist es, die Schulen 

Grenchen dorthin zu bringen, wo man man gerne hätte. 

1.1.1 Aber zurück zur Ausgangslage: In den letzten Jahren kam es wiederholt zu Kündigun-

gen von Standortschulleitungen. Die Situation machte deutlich, dass Handlungsbedarf 

besteht. Deshalb wurde eine Taskforce ins Leben gerufen, die sich am 1. Juli 2025 

erstmals traf. Teilnehmende waren: 

- Stadtpräsident 

- Vertreter des Gemeinderates 

- Schulleitungen 

- Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

- Leiterin des Personalamts 

- Leiter Dienste Schulverwaltung 

- Gesamtschulleiterin Nicole Hirt 

- Externer Moderator Bruno Grossen 

 Nicole Hirt dankt den Behörden im Namen der Schulen für die Unterstützung und die 

Erlaubnis, externe Hilfe beizuziehen. 

1.1.2 Nicole Hirt räumt ein, dass sie Fehler gemacht hat - und weiterhin macht. Dennoch 

wurde ihr bestätigt, dass sie nicht alles falsch macht. Die Kündigungen waren ein Aus-

löser für die Taskforce, aber nicht der einzige Grund. Es wurde festgestellt, dass die 

auf dem Papier existierende Struktur der Schulen Grenchen noch nicht vollständig um-

gesetzt ist. Es bestehen zahlreiche Baustellen, die nun angegangen werden sollen. 

1.1.3 Aktuelle Situation der Standortschulleitungen: 

 - Agnes Fuchs  (100 %)  Schulleitung Eichholz seit 01.10.2018 

 - Christoph Heeb  (100 %)  Schulleitung Kastels seit 01.08. 2025 

 - Thivyah Ananthan  (  80 %)  Schulleitung Halden seit 01.08. 2025 

 - Farid Elbay  (100 %)  Schulleitung Sek I ab 01.09. 2025 

 - Emanuela Libertini  ( 10 %)  Schulleitung Spez. Förderung Sek I seit 01.08. 2022 

 Das Team ist jung und im Aufbau. Die Pensenerhöhungen sind noch nicht berücksich-

tigt, Rekrutierungen laufen. 

1.1.4 Mit Bruno Grossen wurde vereinbart, die Situation zu analysieren und zu ordnen. Ge-

plant sind drei Retraiten zusammen mit den Schulleitungen: 

 - 11. September 2025 (ganztägig) 

 - 16. Oktober 2025 (halbtägig) 

 - 27. November 2025 (halbtägig) 
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1.1.5 Ziele bis 31. Januar 2026: 

- Unterstützung der neuen Schulleitungen durch Coaches 

 - Führungsverständnis klären (wer führt wen?) 

 - Leitbild, Strategie, zeitgemässe Anpassungen / Optimierung Prozesse (Effizienz, 

Effektivität) 

 - Kommunikation auf allen Ebenen: Gesprächsführung Lehrpersonen - Eltern / Schul-

leitungen - Lehrpersonen / Gesamtschulleitung - alle 

1.1.6 Der Plan ist, dem Gemeinderat an seiner Sitzung vom 24. Februar 2026 Bericht dar-

über zu erstatten, was alles gelaufen ist und welche Fortschritte erzielt werden konnten.  

1.1.7 In der heutigen Geschäftsleitungssitzung wurde der Wunsch geäussert, allenfalls eine 

Unternehmensberatung beiziehen zu können, um die Organisation aus betriebswirt-

schaftlicher Sicht zu analysieren. Nicole Hirt betont, dass sie selbst keine betriebswirt-

schaftliche Kenntnisse hat. Pädagogische und organisatorische Entwicklungsschritte 

werden nun aufgegleist. Dieser Prozess soll bis Ende Januar 2026 abgeschlossen 

sein. 

1.1.8 Im Jahr 2026 steht die Externe Schulevaluation (ESE) an. Die Schulträger begrüssen, 

dass die Evaluation verschlankt wurde, da sie Ressourcen bindet - auch bei Behörden-

vertretern (letztmals war Gemeinderat Matthias Meier-Moreno mit dabei). Das Volks-

schulamt führt am 22. Oktober 2025 eine Informationsveranstaltung durch. Nicole Hirt 

ist gespannt, was dies konkret für Grenchen bedeutet. 

1.2 Gemeinderat Daniel Hafner, Mitglied der Taskforce, stellt fest, dass sich Nicole Hirt in 

ihrem Votum auf alt Bundesrat Adolf Ogi bezogen hat, der heute als Ehrengast an der 

Eröffnung der Amtsperiode 2025–2029 teilgenommen hat. Besonders beeindruckt hat 

ihn Ogis Betonung des Menschen als zentralen Aspekt für Führungspersonen. Der 

Satz «Man muss Menschen mögen» ist ihm besonders in Erinnerung geblieben - ein 

schöner und tiefgründiger Gedanke. Nicole Hirt hat zwar von betriebswirtschaftlichen 

und organisatorischen Entwicklungsschritten gesprochen hat, das Wort «Mensch» je-

doch ist nicht gefallen. Er fragt sich daher, wo im geplanten Coaching sie erfahren wird, 

wie sie sich in Bezug auf Menschlichkeit und den Umgang mit Menschen weiterentwi-

ckeln kann. 

1.2.1 Nicole Hirt stellt klar, dass sie grundsätzlich Menschen mag - das ist für sie selbstver-

ständlich. Besonders am Herzen liegen ihr Kinder, denn um sie geht es in den Schulen, 

und sie stehen für sie ganz klar im Zentrum. So wie Daniel Hafner es formuliert hat, 

könnte der Eindruck entstehen, sie würde Menschen nicht mögen. Das wäre völlig ver-

fehlt. In diesem Fall wäre sie am falschen Ort und müsste ihr Dasein auf einer einsamen 

Insel fristen. Doch sie mag Menschen, aber hat auch Erwartungen an sie. Sie ist über-

zeugt, dass man gemeinsam den richtigen Weg findet. Zu diesem Thema führt sie mit 

Bruno Grossen Zweiergespräche. Nachdem er sie besser kennengelernt hat, hat er 

konkrete Vorstellungen entwickelt, wie er das Thema angehen möchte. 

1.2.2 Stadtpräsident François Scheidegger berichtet, dass auch er ein Gespräch mit Bruno 

Grossen im Beisein von Esther Müller-Cernoch, Leiterin des Personalamts, geführt hat. 

Er weist darauf hin, dass sich der Prozess noch in der Anfangsphase befindet und 

daher gewisse Fragen zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht beantwortet werden kön-

nen. Er kann jedoch bestätigen, dass Bruno Grossen genau hinschaut. 
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1.2.3 Dann darf man, so Daniel Hafner, davon ausgehen, dass neben den betriebswirtschaft-

lichen und administrativ-organisatorischen Komponenten auch der Faktor «Mensch» 

ein zentrales Ziel ist, über das Nicole Hirt im Februar 2026 berichten wird. 

1.2.4 Für Nicole Hirt versteht sich das von selbst, dass es nicht ohne die Menschen geht. 

Das ist ihr völlig klar. Sollte dieser Punkt missverständlich rübergekommen sein, würde 

sie das bedauern. Die Gesamtleistung und die Geschäftsleitung setzen sich gemein-

sam für Verbesserungen ein. Es gibt Themen, die bearbeitet werden müssen und dabei 

sind selbstverständlich die Menschen involviert. Es geht gar nicht anders. Die sugges-

tive Fragestellung hat sie etwas irritiert. 

1.3  Gemeinderat Richard Aschberger, Mitglied Taskforce, empfand die Sitzung der 

Taskforce als sehr konstruktiv. Selten hat er eine Sitzung erlebt, in der so offen der 

«Chropf geleert» wurde. Das hat auf ihn beinahe heilend gewirkt und eine sehr gute 

Ausgangslage geschaffen. Den Einsatz eines Moderators und Coaches begrüsst er 

ausdrücklich. Bruno Grossen bringt das nötige Gespür und die Erfahrung mit, um sich 

sinnvoll in das System einzufügen. Besonders geschätzt hat er, dass Bruno Grossen 

nie um den heissen Brei herumgeredet hat. Das war sehr angenehm.  

 Die SVP-Fraktion bringt einen gewissen Vorbehalt an, sollte es darum gehen, eine pro-

fessionelle Unternehmensberatung beizuziehen. Bevor ein solcher Schritt erfolgt, wäre 

ihm wichtig, dass dies über die Taskforce, den Gemeinderat oder die Gemeinderats-

kommission abgestimmt wird. Es gilt zu beachten, dass dadurch keine Begehrlichkei-

ten in anderen Abteilungen geweckt werden. Dieses Muster ist aus dem Kanton be-

kannt: Dort nahm eine ähnliche Entwicklung ihren Anfang. Irgendwann waren die Be-

rater im Haus und kaum mehr wegzubringen. Dies verursacht erhebliche Kosten. 

 Die SVP unterstützt den eingeschlagenen Weg und hofft, dass Nicole Hirt den gesetz-

ten Termin einhalten kann. Sollte bis zum Dezember 2025 irgendetwas sein, kann sie 

sich jederzeit ungeniert an die Mitglieder der Taskforce wenden. Man hat wirklich of-

fene Gespräche in der Taskforce geführt. Nicole Hirt hat jetzt die Reset-Taste gedrückt. 

Er ist überzeugt, dass sie den Rückhalt ihrer Mitarbeitenden und der Politik hat, und 

wünscht ihr viel Glück. 

1.3.1 Nicole Hirt erklärt, dass das Thema «Unternehmensberatung» heute spontan in der 

Geschäftsleitungssitzung aufgekommen ist. Sie hat versprochen, es in der Gemeinde-

ratssitzung einzubringen. Es handelt sich lediglich um eine Idee. Ihr ist bewusst, dass 

sie dafür die Zustimmung einholen müsste, sollte es tatsächlich so weit kommen. Im 

Moment steht jedoch der Teil mit Bruno Grossen im Vordergrund. 

1.3.2 François Scheidegger möchte hier keine Phantomdiskussion führen. Sollte das Thema 

aktuell werden, wird es in die zuständige Behörde eingebracht. 

1.4 Gemeinderat Matthias Meier-Moreno, Mitglied der Taskforce, berichtet, dass die ande-

ren Schulleitungen hinter dem eingeschlagenen Weg stehen und ein ausdrückliches 

Commitment abgegeben haben, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Das ist ein zentra-

ler Dreh- und Angelpunkt. Auch Bruno Grossen hat bei ihm einen sehr positiven Ein-

druck hinterlassen. Man lässt ihn nun mit Nicole Hirt arbeiten und ist gespannt, wie sich 

der Prozess weiterentwickelt. Aus seiner Sicht ist Nicole Hirt auf dem richtigen Weg. 

Es braucht einfach etwas Zeit. 

1.5 Von der Orientierung wird Kenntnis genommen.  
 
GSL 
PA 
0.2.2 / acs 
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 Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates 

 
 Sitzung Nr. 7 vom 26. August 2025 Beschluss Nr. 2322 
 

Reorganisation Polizeiinspektorat: Neue Abteilung «Ordnung und Sicherheit», Orientie-

rung 

Vorlage: PA/13.08.2025 

1 Erläuterungen zum Eintreten 

1.1 Stadtpräsident François Scheidegger führt in das Geschäft ein.  

1.2 Thomas Maritz, Leiter Ordnung und Sicherheit, fasst die wesentlichen Punkte der Vor-

lage zusammen. 

1.3 Esther Müller-Cernoch, Leiterin Personalamt, gibt zusätzliche Erläuterungen 

2 Eintreten 

 Eintreten wird beschlossen. 

3 Detailberatung 

3.1 Keine Wortmeldungen. 

 Es ergeht einstimmig folgender  

4 Beschluss 

4.1 Von der neuen Organisation «Ordnung und Sicherheit» wird Kenntnis genommen.  

 

 

 

 
Th. Maritz, Leiter Abteilung Ordnung und Sicherheit 
PA 
 
 
0.2.2 / acs 
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 Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates 

 
 Sitzung Nr. 7 vom 26. August 2025 Beschluss Nr. 2323 
 

Sitzungsplan 2026 

Vorlage: KZL/18.06.2025 

1 Erläuterungen zum Eintreten 

1.1 Laut Stadtpräsident François Scheidegger legt der Gemeinderat gemäss § 2 Abs. 2 

der Geschäftsordnung des Gemeinderates der Stadt Grenchen vom 23. Oktober 2001 

die Sitzungsdaten für das kommende Jahr fest. Die monatliche Sitzungskadenz des 

Gemeinderates hat sich bewährt, wobei den Schulferien, den Feiertagen und den Ses-

sionen des Kantonsrates Rechnung zu tragen ist. 

2 Eintreten 

2.1 Gemeinderat Matthias Meier-Moreno spricht Anne-Catherine Schneeberger, Stadt-

schreiber-Stv., seinen Dank für die Erstellung des Sitzungsplans aus. Diese Aufgabe 

ist mit Aufwand verbunden und nicht ganz einfach. 

 Eintreten wird beschlossen. 

3 Detailberatung 

3.1 Keine Wortmeldung.  

 Es ergeht einstimmig folgender  

4 Beschluss 

4.1 Der Sitzungsplan 2026 des Gemeinderates wird beschlossen. 

Vollzug: KZL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwaltungsabteilungen 
Kommissionspräsidien 
 
 
0.1.2 / acs 
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 Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates 

 
 Sitzung Nr. 7 vom 26. August 2025 Beschluss Nr. 2324 
 

Motion Fraktion Mitte: Wiedererwägung Organisationsüberprüfung Schulsozialarbeit: Ein-

reichung 

1 Mit Datum vom 26. August 2025 reicht die Mitte-Fraktion folgende Motion ein (Erstun-

terzeichner: Matthias Meier-Moreno): 

1.1 Motionstext 

 Die Mitte beantragt, die Organisationsüberprüfung der Schulsozialarbeit erneut vorzu-

nehmen. Grundlage soll eine überarbeitete Vorlage sein, welche die Erfahrungen und 

Erkenntnisse der letzten zwölf Monate sowie die effektiven Kosten der Variante Aus-

lagerung und der Variante Integration in die SDOL berücksichtigt.  

 Erläuterung:  

 Mit GR-Beschluss Nr. 2303 vom 24. Juni 2025 wurde entschieden, die Schulsozialar-

beit auszulagern und einem externen Anbieter zu übertragen.  

 In der damaligen Debatte wurde kritisiert, dass die neuesten Fakten nicht in die Vorlage 

eingeflossen sind, sondern lediglich durch die Gesamtschulleitung in Fraktionssitzun-

gen erläutert wurden. Da die Gesamtschulleiterin nicht in alle Sitzungen eingeladen 

wurde, waren nicht alle Mitglieder des Gemeinderates auf dem gleichen Wissens-

stand.  

 Besonders bedeutsam ist, dass es sich bei den nachgereichten Fakten um neue Zah-

len handelte, welche geringere Kosten für die Integration in die SDOL auswiesen, als 

in der ursprünglichen Vorlage aufgeführt. Dies rechtfertigt zwingend eine erneute Be-

ratung.  

 Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage - geprägt durch schwierige Rahmen-

bedingungen und den von den USA verhängten exorbitanten Zöllen, welche unsere 

Industrie unmittelbar treffen und z.T. bereits jetzt in Kurzarbeit sind, sowie dem ersten 

Einsatz unserer Budgetbremse im Budget 2026, welches nicht rosig aussieht und mit 

massiv weniger Steuereinnahmen bei den juristischen Personen gerechnet wird und 

auch keine Verbesserung in den Folgejahren prognostiziert - ist eine sorgfältige und 

kostenbewusste Entscheidung unabdingbar.  

 Es darf nicht sein, dass zwei gleichwertige Varianten vorliegen, die eine jedoch deutlich 

günstiger ist und wir uns dennoch für die teurere Lösung entscheiden. Zudem gibt es 

auch fachliche Gründe, welche eine Wiedererwägung des Beschlusses zur Organisa-

tionsform der Schulsozialarbeit zwingend notwendig machen. 

2 Über die Erheblichkeit der Motion wird an der nächsten oder übernächsten Ratssitzung 

abgestimmt. 
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 Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates 

 
 Sitzung Nr. 7 vom 26. August 2025 Beschluss Nr. 2325 
 

Interpellation Remo Bill (SP): Bauqualität in der Stadt Grenchen sicherstellen und fördern: 

Einreichung 

1 Mit Datum vom 26. August 2025 reicht Remo Bill (SP) folgende Interpellation ein: 

1.1 Interpellationstext: 

 «Der Wakkerpreis 2008 des Schweizerischen Heimatschutzes (SHS) ging an die Stadt 

Grenchen. Gewürdigt wurden der respektvolle Umgang mit den zahlreichen Bauten der 

Nachkriegszeit, die sorgsame Weiterentwicklung der Stadt und die vielfältigen Aufwer-

tungen des öffentlichen Raumes.» 

 Diese Würdigung des Schweizerischen Heimatschutzes sollte auch in Zukunft der Leit-

satz für die Stadtentwicklung und den Umgang mit neuen Bauprojekten in der Stadt 

Grenchen sein. 

 In letzter Zeit sind Bauwerke oder Überbauungen in der Stadt Grenchen realisiert wor-

den, wo die architektonische und planerische Qualität nicht mehr, oder nur zum Teil, 

vorhanden ist. Diese Projekte, sei es von privaten Bauherren oder von Investoren sind 

für Jahre im städtischen Raum sichtbar platziert und «prägen das Stadtbild».  

 Um die Bauqualität in der Stadt Grenchen in Zukunft sicherzustellen und zu fördern, 

muss das Baubewilligungsverfahren überprüft werden. Im neuen Baureglement, unter 

Paragraf 7, besteht die Möglichkeit eine Fachberatung Gestaltung für eine neutrale, 

fachlich ausgewogene fundierte Beratung beizuziehen.  

 Darum bitte ich die Stadtverwaltung um Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Wie sieht der detaillierte Ablauf beim Bewilligungsverfahren eines Baugesuches 

aus?  

2. Wer kontrolliert und beurteilt die Baugesuche bei der Baubehörde und wer ent-

scheidet über die Baubewilligung? 

3. Wie wird die Bau-, Planungs- und Umweltkommission BAPLUK über Baugesuche 

informiert? 

4. Wie stellt sich die Stadtverwaltung dazu, dass eine Fachkommission Gestaltung 

bei allen Neu- und Umbauprojekten (wie zum Beispiel beim ehem. Warenhaus 

Meier Söhne) eingesetzt wird? 

2 Die schriftliche Beantwortung der Interpellation erfolgt vor der nächsten oder über-

nächsten Gemeinderatssitzung. 
 
BD 
BAPLUK 
 
 
7.9.1 / acs 
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 Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates 

 
 Sitzung Nr. 7 vom 26. August 2025 Beschluss Nr. 2326 
 

Interpellation Patrick Crausaz (GLP): Fragen zu Prozessen bei Personalrekrutierungen: 

Einreichung 

1 Mit Datum vom 26. August 2025 reicht Patrick Crausaz (GLP) folgende Interpellation 

ein: 

1.1 Interpellationstext: 

 Den Medien war zu entnehmen, dass eine Person mit Verbindungen zum Islamischen 

Zentralrat Schweiz für einen Einsatz in einem Grenchner Kindergarten engagiert 

wurde. 

 Die Sachlage soll unaufgeregt und sorgfältig geklärt und Lehren sollen daraus gezogen 

werden. 

 Gemäss Auskunft der Gesamtschulleiterin handelt es sich um jemanden, der für eine 

befristete Anstellung bis zu den Herbstferien 2025 fünf Lektionen wöchentlich als För-

derlehrperson in einem Kindergarten unterstützt. Es handelt sich um einen Studenten, 

der für ein Praktikumsjahr 2024/2025 von der Pädagogischen Hochschule PH der 

Fachhochschule Nordwestschweiz der Partnerschule Grenchen zugewiesen wurde. 

 Es mag sein, dass das Kindeswohl beim konkret vorgesehenen Einsatz nicht direkt 

gefährdet ist. Eine sofortige Beendigung der Situation wird deshalb offenbar nicht an-

gestrebt. 

 Wirklich beunruhigend ist hingegen, dass die Anstellungsbehörde keine Kenntnis vom 

mutmasslich islamistischen Hintergrund des Mitarbeitenden hatte. Schon einmal war 

öffentlich geworden, dass jemand bei der Stadt Grenchen eingestellt wurde, ohne dass 

der Hintergrund ausreichend ausgeleuchtet wurde. 

 Die Anstellung von Personen mit extremistischen oder verfassungsfeindIichen Über-

zeugungen, gleich welcher religiösen oder politischen Ausrichtung, sind im öffentlichen 

Dienst besonders kritisch zu prüfen. 

 Aus den erwähnten Gründen bitte ich den Stadtpräsidenten, die folgenden Fragen zu 

beantworten: 

1. Wie werden die aktuellen Rekrutierungs- und Anstellungsprozesse beurteilt? 

2.  Städtisches Personal wird vom Personalamt rekrutiert und angestellt, dies in Zu-

sammenarbeit mit den AbteiIungsvorstehenden. Lehrpersonen werden von den 

StandortschuIleitungen angestellt. Welche Massnahmen oder Weiterbildungen 

sind vorgesehen, um die Prozesse zu optimieren?  

3.  Wie ist die Einschätzung zum konkret vorliegenden Fall hinsichtlich zu zeitnah 

treffender Massnahmen? 
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2 Die schriftliche Beantwortung der Interpellation erfolgt vor der nächsten oder über-

nächsten Gemeinderatssitzung. 
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 Sitzung Nr. 7 vom 26. August 2025 Beschluss Nr. 2327 
 

Mitteilungen und Verschiedenes 

1 Diverse Anlässe im August/September 2025 

1.1 Stadtschreiber Sven Schär verweist auf folgende Veranstaltungen: 

 - 27.-29. August 2025:  Gruppenberatungen zum Budget 2026 (GRK/AV) 

 - 30. August 2025:  2. Grenchner Info-Markt 

 - 2. September 2025:  Besichtigung des CAMPUS TECHNIK (GR/AV) 

 - 6./7. September 2025:  Kulturnacht Grenchen 2025  

 - 19.-28. September 2025: HESO 2025 mit Teilnahme Stadt Grenchen 

   (Stadt/Politik/GVG, Stand Nr. 207, Halle 02) 

 - 22. September 2025:  Sitzung Begleitgruppe «Masterplan Zentrum» 

2 Online-Plattform für den e-Gemeinderat (eGeKo) 

2.1 Gemäss Stadtschreiber Sven Schär steht die Online-Plattform für den e-Gemeinderat 

(eGeKo) allen Mitgliedern des Gemeinderats - sowohl ordentlichen als auch Ersatzmit-

gliedern - für die Gemeinderatssitzungen zur Verfügung. Auf der Plattform sind die Ein-

ladungen mit den Traktanden sowie die Protokolle abrufbar. Der Zugang zur Plattform 

sowie eine kurze Einführung erfolgen durch die Informatik der Stadt Grenchen. Ziel ist, 

dass sich möglichst alle Mitglieder des Gemeinderats als Benutzerinnen und Benutzer 

registrieren und eGeKo nutzen. Wer künftig auf Sitzungsunterlagen in Papierform ver-

zichten möchte, kann dies der Stadtkanzlei mitteilen. 

3 Planung Gemeinderatsausflug in der neuen Legislatur 2025–2029 

3.1 Gemeinderat Matthias Meier-Moreno erkundigt sich, ob im Jahr 2026 wieder ein Ge-

meinderatsausflug geplant ist. 

3.2 Gemäss Tradition wird der Gemeinderatsausflug an einem Samstag vom neu gewähl-

ten Vize-Stadtpräsidenten organisiert. Die Stadtkanzlei unterstützt ihn dabei in der Pla-

nung. 
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 Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates 

 
 Sitzung Nr. 7 vom 26. August 2025 Beschluss Nr. 2328 

VERTRAULICH 

 
 


